
6  Strahlentelex Nr. 378-379 / 2002

Prolog

Da es ein methodischer Fehler
ist, bei den hier zur Diskus-
sion stehenden Fragen immer
nur einen kleinen Teilaspekt
zu diskutieren, – denn die
Wahrheit erschließt sich erst
aus der Zusammenschau aller
relevanten Tatsachen – sei
kurz auf einige wenige und
unbestreitbare Fakten hinge-
wiesen:

1. In der Elbgeest wurde am
12. September 1986 in der
Abluft vom Kernkraftwerk
Krümmel ein Anstieg der
gammastrahlenden Nuklide
festgestellt. Eine Quelle dieser
Radioaktivität innerhalb der
Anlage wurde nicht gefunden,
wohl aber eine Kontamination
der Luft auf dem Reaktorge-
lände von circa 500 Becquerel
pro Kubikmeter. Als Erklä-
rung hieß es, eine außen auf-
getretene Radioaktivität sei in
das Reaktorgebäude gesaugt
worden. Die staatliche Auf-
sichtsbehörde behauptete, es
handele sich um einen „Ra-
don-Aufstau“ infolge einer in-
versen Wetterlage (in der no-
torisch windigen Küstennä-
he!). Dieses wurde nicht durch
irgendwelche belastbaren Al-
pha-Spektren oder Modell-
rechnungen belegt. Frau Pro-
fessor Dr. Inge Schmitz-Feu-
erhake hat die Interpretation
der Aufsichtsbehörde mit
vollem Recht und unwider-
sprochen in einer Publikation
als „Lügenmärchen“ bezeich-
net.

2. Die amtlichen Messungen
der Landwirtschaftlichen Un-
tersuchungs- und Forschungs-
anstalt Kiel, die als unabhän-
giges Überwachungsinstitut
für die Kernforschungsanlage

GKSS fungiert, vom 15.09.
1986 in derselben Gegend
belegen eindeutig erhöhte
Gamma-Aktivitäten von
Spaltprodukten, die sich so-
wohl in ihrer Intensität als
auch in ihren Cäsium-Isoto-
penverhältnissen nicht aus
dem Tschernobyl-Unfall her-
leiten lassen – und natürlich
auch nicht aus Nuklidfreiset-
zungen vor Tschernobyl!

3. Die Messungen zur Alpha-
Kontamination an größeren
Steinen unter Regenrinnen-
Ausläufen einiger Häuser in
der Elbmarsch durch das Nie-
dersächsische Landesamt für
Ökologie (NLÖ) wurden völ-
lig unsachlich ausgeführt: Bei
einer öffentlichen Veranstal-
tung von Herrn MdL-SPD
Uwe Harden im Frühsommer
2001 in seinem Landkreis in
der Elbmarsch erläuterte der
anwesende Radiochemiker des
NLÖ, daß er die Transuran-
bestimmung chemisch an der
Gesamtmenge des Steines
ausgeführt hat. Dazu wurde
der ganze Stein zu Staub zer-
mahlen. Darauf hingewiesen,
daß eine Oberflächenkonta-
mination nur nach sorgfälti-
ger Ablösung von der Ober-
fläche empfindlich nachzu-
weisen sei, zogen es die NLÖ-
Vertreter vor, einer sachlichen
Diskussion konsequent aus-
zuweichen. Natürlich konnten
die NLÖ-Vertreter mit ihrer
Methodik keinerlei alpha-ak-
tive Transurannuklide nach-
weisen.

4. Die peinlichste Leistung in
dieser Hinsicht hat das EU-fi-
nanzierte Institut für Transu-
rane (ITU) aus Karlsruhe
kürzlich erbracht: Für das
Landeskriminalamt des Lan-

des Schleswig-Holstein im
Benehmen mit der Staatsan-
waltschaft beim Landgericht
Lübeck sollte nach „Stand der
Technik“ unter anderem fest-
gestellt werden, ob nicht-na-
türliche Isotopenverhältnis-
se im Uran bei den zu unter-
suchenden Proben vorliegen.
In dem offiziellen Bericht, den
Herr Rechtsanwalt Krahn-
Zembol aus Wendisch-Evern
zugestellt erhielt, wurde die
Meßapparatur des ITU für die
Gamma-Messung der Proben
beschrieben: Eine ganz be-
sonders vorzügliche und teure
Meßapparatur wurde einge-
setzt, wie man das auch beim
ITU erwartet. Dann wurde die
Grenze der Meßgenauigkeit
für Uran-235 mit < 2,52
Becquerel pro Kilogramm
(Bq/kg) angegeben – ein
durchaus vernünftiger Wert,
jedoch ist für das Nuklid
Uran-238 eine Untergrenze
zur Bestimmung dieses Nu-
klides von circa <100.000
Bq/kg angegeben. Dieser
Wert ist absolut unsinnig, je-
des radiochemische Institut
kann Untergrenzen im Bereich
von circa 10 Bq/kg Uran-238
über die 1001 keV Gamma-
Linie bestimmen. Dann ver-
wundert das Ergebnis der
ITU-Untersuchungen nicht:
Dort konnten weder angerei-
cherte, noch abgereicherte
Uran-Gehalte gefunden wer-
den, da man eine unsachliche
Methodik angewandt hat. Es
ist zu beachten, daß das ITU
in den 80er Jahren gemeinsam
mit GKSS und NUKEM
Kernbrennstoffe entwickelt
hat – und gleichzeitig als
Kontrollinstanz fungierte.

5. Es erscheint sinnvoll, in
diesem Zusammenhang auf
ein „Ereignis“ in der Schweiz
hinzuweisen: In einer Veröf-
fentlichung des „Schweizeri-
schen Institutes für Reaktorsi-
cherheit“ (EIR-Bericht Nr.
569, vom August 1985):
Ereignis und Folgen des Pu-
Zwischenfalles vom 24.5.83
im Hotlabor, W. Hausmann, et
al.) steht zu lesen:

 Am 24. Mai 1983, 16.15
Uhr ereignete sich beim

Eindampfen eines Abfall-
schlammes aus der
Brennstoff-Herstellung in
der Plutoniumbox ......
eine Verpuffung, die zur
Eröffnung der betroffenen
Box und zur Pu-Konta-
mination der Laborräume
führte. (Seite 2)

 In der Plutoniumzone des
Hotlabors (HL) wird an
der Entwicklung und Her-
stellung von Uran-Plu-
tonium-Karbid als
Sphere-Pac-Kernbrenn-
stoff nach dem Verfahren
der INTERNEN GELIE-
RUNG gearbeitet. (Seite
4)

 Die im Rotavap zur Ein-
dampfung aufgegebene
Waschlösung stammte
aus der Produktion von
Uran-Plutonium-Mikro-
kügelchen nach dem Ver-
fahren der Internen Gelie-
rung. --- (20 Metallge-
wichts-% Pu). (Seite 13)

 Die schwermetallhaltigen
Partikel weisen eine
Größe zwischen 3 und
50 Mikrometer auf. Pu-
haltige Teilchen liegen im
Bereich von 3 bis 20 Mi-
krometer. (Seite 36)

Dieser Unfall mit Pac-Kern-
brennstoff-Kügelchen ist in
den Landtagen von Schles-
wig-Holstein und Hessen, so-
wie in der Öffentlichkeit ver-
schwiegen worden. Statt des-
sen wird wahrheitswidrig er-
klärt: „Pac ist in der Fach-
welt unbekannt.“ Vor diesem
Hintergrund erscheint es an-
gemessen, sich jetzt dem ei-
gentlichen Thema dieses Me-
morandums zuzuwenden:

Zur Separation, chemi-
schen Auflösung und
Bestimmung der radioak-
tiven Komponenten in
Kernbrennstoffpartikeln
aus Elbgeest und Hanau

Unter den in Hanau und in der
Elbgeest gefundenen Materia-
lien befinden sich gelegentlich
Kügelchen, Kugelschalen und
andere Bruchstücke, die eine
gewisse Aufmerksamkeit in
der Untersuchung erfordern.

Leukämie-Häufung

Deutschland sollte bei der
Aufklärung dem Schweizer
Vorbild folgen
Memorandum. Zur Separation, chemischen Auflösung
und Bestimmung der radioaktiven Komponenten in
Kernbrennstoffpartikeln aus Elbgeest und Hanau.
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Da einerseits diese angegebe-
nen kleinsten Fundstücke über
viele Quadratkilometer verteilt
vorzukommen scheinen und
andererseits im Ursprungsort
all dieser Fundstücke ur-
sprünglich schätzungsweise
vielleicht Kilogramm-Mengen
bis zu maximal 1 Tonnen-
Mengen vorhanden gewesen
sein könnten – und obendrein
die „Vorfälle“ in den Jahren
1986/1987 stattgefunden ha-
ben, ist mit Sicherheit davon
auszugehen, daß die oben ge-
nannten „kleinsten Fund-
stücke“ sehr fein verteilt in
der nahen Erdoberfläche zu
finden sein werden. Ihre ge-
naue Lokalisation wird sicher
nicht einfach sein. So ist es
nicht zu verwundern, daß
nicht alle Probennahmen zu
solchen Ergebnissen führten,
daß man aus diesen Resultaten
auf einen „Vorfall“ derart
schließen kann, wie er in den
diversen Gutachten während
der letzten Jahre sehr plausibel
dargestellt wurde.

Einige Untersuchungen, ins-
besondere der Arbeitsgemein-
schaft Physikalische Analytik
und Meßtechnik (ARGE-
PhAM) in Zusammenarbeit
mit der Firma PASS/Transmit
GmbH, Gießen, ergaben in der
letzten Zeit zusätzliche und
eindeutige Hinweise auf Kü-
gelchen, Kugelschalen und
Matrixmaterial, wie es aus der
Forschung zur Laser-indu-
zierten Fusion bekannt ist: Es
wurden neben Thorium und
Uran auch Transurane – ins-
besondere und unter anderem
das Isotop Plutonium-241,
sowie durch frühere Alpha-
spektrometrie Americium-241
und Americium-243 identifi-
ziert. Außerdem wurden typi-
sche Fusionsmaterialien, wie
Lithium, Bor und sogar das
seltene Beryllium analytisch
in den Kugelschalen zweifels-
frei festgestellt. Gelegentlich
wurde das noch sehr viel exo-
tischere Element Gallium be-
obachtet, das in den diversen
„technischen“ Plutonium-An-
wendungen zur Phasenstabili-
sierung von metallischem
Plutonium eingesetzt wird, um

die makroskopische Form von
Plutonium-Metall über län-
gere Zeiträume vom „Zerbrö-
seln“ abzuhalten.

Das Problem ist nun: Warum
beobachten die von amtlicher
Seite eingesetzten Gutachter
fast keinerlei Befunde, welche
die Ergebnisse der ARGE-
PhAM bestätigen?

Hier möchte ich mich nach
der mir offiziell vorliegenden
„Aktenlage“ äußern:

 Zur Probennahme: Es ist
evident, daß nicht überall
MAKRO-MENGEN von
dem entsprechenden Ma-
terial vorliegen, also ist
das Auffinden „relevanter
Proben“ sicher auch ein
statistisches Problem.
Aber aus meinen Erfah-
rungen von etwa 1990 bis
1998 als Leiter der ent-
sprechenden analytischen
Arbeitsgruppe der Mar-
burger Kernchemie, die
für die Staatsanwaltschaft
in Hanau über diese Fra-
gen experimentell gear-
beitet hat, weiß ich, daß
diese Untersuchungen
viele Jahre Zeit brauchen
und mitnichten jede uns
vorgelegte Probe radio-
aktive Problemnuklide
enthielt! Auch wir haben
damals in manchen Pro-
ben NICHTS und in an-
deren Proben Hinweise
auf radioaktive Transu-
ran-Nuklide gefunden, die
gelegentlich deutlich,
aber manchmal auch nicht
so deutlich waren. Auch
waren bei uns Meßzeiten
der Alpha-Aktivitäten
von einigen Wochen bei
chemisch aufgearbeiteten
Proben durchaus üblich.
Man hat uns aber damals
auch Zeit für unsere Un-
tersuchungen gelassen,
die am Ende – wie be-
kannt – die Aussagen der
ARGE-PhAM auch ge-
richtlicherseits bestätig-
ten: Es gab in Hanau im
Januar/Februar 1987 ei-
nen nuklearen Unfall, der
nicht amtlicherseits der
Öffentlichkeit mitgeteilt
worden ist. Insbesondere

belegen dies die Aus-
scheidungsanalysen von
Beschäftigten. Diese
Analysen wurden im
Kernforschungszentrum
Karlsruhe durchgeführt.

 Zum Auflösen der Pro-
ben und zur anschlie-
ßenden chemischen Ana-
lyse: Das ist ein technisch
schwieriges Problem,
denn die oben bezeich-
neten Kügelchen sind nun
bekanntermaßen aus recht
robustem Material herge-
stellt und in sich selbst
wiederum komplex mit
Schalenstruktur aufge-
baut. Es war uns Chemi-
kern immer schwer ge-
fallen, das „Zeug“ voll-
ständig in Lösung zu
bringen. Bei ganz hart-
näckigen Proben, die sich
nicht in wäßrigen Medien
auflösen ließen, mußten
wir zu sehr aggressiven
Salzschmelzen in Platin-
tiegeln greifen, die dann
auch noch mit heißen
Spezial-Brennern (Teck-
lu-Brenner) über längere
Zeit erhitzt werden muß-
ten. Anschließend mußte
eine aufwendige chemi-
sche Abtrennung der
Transurane durchgeführt
werden, die nicht immer
mit Erfolg beendet wer-
den konnte. Der Mißer-
folg einer solchen Ana-
lyse stellt sich immer erst
am Ende der wochenlan-
gen Arbeit heraus – näm-
lich dann, wenn sich nach
der elektrolytischen Ab-
scheidung der Transurane
auf einem Metallblech
und der anschließenden
Alpha-Spektrometrie
auch nach tagelanger
Meßzeit noch nicht ein-
mal Spuren an den künst-
lich zugesetzten „Spike“-
oder Tracer-Nukliden für
Plutonium, Americium
oder Curium nachweisen
lassen.

In den mir vorliegenden Be-
richten der Amts-Gutachter
konnte ich keinen Hinweis
darauf finden, daß die befaß-
ten Laboratorien sich die not-

wendige Zeit zur Untersu-
chung gelassen hatten, noch
mit der notwendigen Prozedur
gearbeitet wurde: Es fehlen
Angaben darüber, was mit den
in wäßrigen Medien unlösli-
chen Fraktionen geschehen ist,
auch finden sich keine Hin-
weise auf die Benutzung von
Salzschmelzen zum Auflösen
der Rückstände. Außerdem
vermisse ich die Hinweise,
daß für die ordentlichen Kon-
trolluntersuchungen in den
letzten Jahren die notwendi-
gen längeren Zeiträume zur
Verfügung standen . Letzteres
ist „politisch“ gesehen sicher
unangenehm, aber zur Wahr-
heitsfindung nach den Vor-
fällen von 1986/87 muß eine
solche längere Untersuchung
zur Verfügung gestellt wer-
den.

Epilog

Abgesehen von der Frage der
Glaubwürdigkeit amtlicher
Aussagen zum Thema „Nu-
kleare Vorfälle oder deutli-
cher: Nukleare Unfälle“ er-
scheint mir die umfängliche
Aufklärung der Vorfälle aus
den Jahren 1986/87 in Hanau
und in der Elbgeest noch aus
zwei Gründen geboten:

1. Gefährdung der Gesund-
heit der Bevölkerung: Nach
dem Vorliegen eines unbe-
streitbaren „Leukämie-Clu-
sters“ in der Elbmarsch, und
der Weigerung der staatlichen
Stellen, dieses Cluster mit
dem Vorfall am 12. Septem-
ber 1986 in Verbindung zu
bringen, bestehen in der Be-
völkerung erhebliche Zweifel
an der Glaubwürdigkeit derar-
tiger Aussagen staatlicher
Stellen. Diese Glaubwürdig-
keit läßt sich nur durch ange-
messene gründliche Untersu-
chungen wiederherstellen.

2. Die Proliferationsgefahr
im Umgang mit kleinen Men-
gen Plutonium, Americium,
Curium: Es besteht der drin-
gende Verdacht, daß die
„Vorgänge“ in der Elbgeest
und in Hanau 1986/87 im Zu-
sammenhang mit Versuchen
zur Laser-induzierten Kernfu-
sion oder mehr profan ausge-
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drückt, mit der Entwicklung
von nuklearen Minispreng-
körpern stehen, wie in den
letzten oben angegebenen
ARGE-PhAM-Berichten für
die Internationale Vereinigung
der Ärzte zur Verhütung des
Atomkrieges IPPNW ebenso
näher erläutert, wie in diver-
sen Artikeln von Dr. Sebastian
Pflugbeil im Strahlentelex.
Dann ist aber eine Aufklärung
unserer Öffentlichkeit um so
mehr geboten.

Beachtenswert ist ferner, daß
nach dem gültigen Kriegswaf-
fenkontrollgesetz, Paragraph
16, die Mitarbeit an der Her-
stellung von Nuklearwaffen
für Mitgliedstaaten der NATO
nicht verboten ist. Etlichen
Abgeordneten des Bundesta-
ges und der Bevölkerung
scheint dieser Sachstand nicht
bewußt zu sein. Damit ist na-
türlich nicht gesagt, daß man
von Amts wegen nuklear aus-
gelöste Unfälle nicht in der
Öffentlichkeit aufklären sollte.
In der demokratischen
Schweiz wurde der Unfall
vom 24.5.1983 recht transpa-
rent in der Öffentlichkeit auf-
gearbeitet, wie eingangs be-
legt worden ist.

Auch aus diesem Grunde
sollte die IPPNW bei der
weiteren Aufklärung der Vor-
fälle von 1986/87 in der Elb-
geest und in Hanau unterstützt
werden.

Reinhard Brandt

Dr. Reinhard Brandt ist Prof. i.R.
an der Philipps Universität zu
Marburg und war dort bis 1998
Leiter einer Arbeitsgruppe in der
Kernchemie. l

Atomwirtschaft

Bei Hochwasser
garantieren auch
Atomkraftwerke
die Energiever-
sorgung nicht

Die Meinung, daß Atomkraft-
werke im Gegensatz zu Was-
serkraftwerken eine Stromver-
sorgung auch bei Hochwasser
sicherstellen würden, bezeich-

net Mathilde Halla, Obfrau
der Oberösterreichischen
Plattform gegen Atomgefahr,
als reine Schimäre. Gerade
Atomkraftwerke seien massiv
von Hochwasser bedroht. Der
enorme Bedarf an Kühlwasser
mache eine flussnahe Ansied-
lung unabdingbar. Wäre das
letzte Hochwasser nicht in
Sachsen sondern in Baden-
Württemberg aufgetreten, hät-
te das Atomkraftwerk Neckar-
westheim mit einer Überflu-
tung von 20 Zentimetern
rechnen müssen. Im Atom-
kraftwerk Gundremmingen
wären es sogar 1 Meter Flut-
höhe, wie der Verein „Forum
Gemeinsam gegen das Zwi-
schenlager + für eine verant-
wortbare Energiepolitik e.V.“
in Dillingen in einer Presse-
mitteilung befürchtet.

Nicht gerade vertrauenerwek-
kend, findet man bei der öster-
reichischen Plattform die Aus-
sage der Sprecherin der Ener-
gie Baden-Württemberg AG
(EnBW), daß die Atomkraft-
werke (AKWs) im Falle eines
Hochwassers in einem sicher
abgeschalteten Zustand gehal-
ten werden könnten. „Das
Jahrhundert-Hochwasserereig-
nis in Österreich, Tschechien
und Deutschland sollte bei
allen Verantwortlichen der
AKWs an Rhein, Neckar und
anderen großen Flüssen sämt-
liche Alarmanlagen läuten las-
sen und eine neuerliche Prü-
fung der geplanten Zwischen-
lager nach sich ziehen“, meint
Mathilde Halla.

Das älteste kommerzielle
Atomkraftwerk, Obrigheim,
sollte derweil laut Atomaus-
stiegsgesetz im Frühjahr 2003
vom Netz gehen. Doch die
EnBW will nun sogenannte
Reststrommengen vom mo-
derneren AKW Neckarwest-
heim auf Obrigheim übertra-
gen und es weiterbetreiben.
Dem müßte lediglich das Bun-
desumweltministerium in Ab-
stimmung mit dem Wirt-
schaftsministerium und dem
Bundeskanzleramt zustim-
men, hofft die EnBW. Sie
genießt die Unterstützung ih-
rer Landesregierung. l
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